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Bekanntmachung gemäß § 108 Absatz 5 Satz 2 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 
2001 (HmbGVBl., S. 171), in der jeweils geltenden Fassung.  
 
Im Hochschulanzeiger der HafenCity Universität Hamburg, dem hochschulinternen Verkündungsblatt, werden 
Satzungen, Ordnungen und Richtlinien sowie andere Mitteilungen der Hochschule, die nicht im Amtlichen 
Anzeiger der Freien und Hansestadt Hamburg gemäß § 108 Abs. 5 Satz 1 HmbHG veröffentlicht werden müssen, 
in geeigneter Weise bekannt gegeben.  
 
Der Hochschulanzeiger wird ausschließlich auf der Internetseite der HCU Hamburg veröffentlicht.  
 

Die in dieser Ausgabe veröffentlichten Satzungen, Ordnungen und Richtlinien sowie andere Mitteilungen der 
Hochschule, werden durch diesen Hochschulanzeiger bekannt gegeben und treten am Tag dessen 
Veröffentlichung in Kraft.  

 

Eine Druckversion des Hochschulanzeigers steht in der Bibliothek der HCU zu Einsichtnahme zu Verfügung. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

42 Änderungssatzung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der HafenCity Universität 
 Hamburg vom 21. Mai 2026 

43 Veröffentlichung der Satzung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der HafenCity 
 Universität Hamburg unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 21. Mai 2026 (konsolidierte 
 Fassung)  



42 Mittwoch, 03.06.2026 HCU-Hochschulanzeiger 5/2026 

 

 

 

Änderungssatzung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der 
HafenCity Universität Hamburg  

Vom 21. Mai 2026 

 

Das Präsidium der HafenCity Universität Hamburg (HCU) hat am 21.05.2026 gemäß § 79 Abs. 2 S. 1 
Ziff. 3 iVm. § 111 Abs. 8 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juni 2001 (HmbGVBl. 
S. 171), zuletzt geändert am 19. Februar 2025 (HmbGVBl. S. 241), die nachfolgende Änderung der 
Satzung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der HCU beschlossen. 

 

Artikel 1 

Die Satzung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der HafenCity Universität Hamburg 
(HCU-Hochschulanzeiger 01/2019, S. 01) wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 wird geändert in: 

1.1. Vor den ersten Absatz wird ein „(1)“ eingefügt. 

 

1.2. Hinter den ersten Absatz wird eingefügt: 

„(2) Zum Zweck der späteren Kontaktpflege mit ehemaligen Hochschulmitgliedern können die in der 
Anlage 1 Ziff. 1 genannten Daten verarbeitet werden. Die Löschung der Daten richtet sich nach § 2 
iV. mit der Satzung über Aufbewahrungsfristen und das Vernichten von Akten.“ 

 

§ 2 wird geändert in: 

In Absatz (2) wird § 8 durch „§§ 1 und 7“ ersetzt. 

 

Anlage 1 Ziffer 1 wird geändert: 

Hinter h) Matrikelnummer wird eine neue Zeile eingefügt mit dem Text „i) Emailadresse“. 

 

Artikel 2: 

Diese Änderung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung im Hochschulanzeiger in Kraft. 

 

Hamburg, den 21. Mai 2026  

 

HafenCity Universität Hamburg    
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Veröffentlichung der Satzung über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten an der HafenCity Universität Hamburg unter Berücksichtigung der 

ersten Änderung  

Vom 21. Mai 2026 (konsolidierte Fassung) 
 
Nicht rechtsverbindliche Lesefassung.  

Der Text dieser Satzung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt; gleichwohl sind 

Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen. Verbindlich ist der offiziell im Hochschulanzeiger 

veröffentlichte Text. 

Das Präsidium der HafenCity Universität Hamburg (HCU) gibt nachstehend den Wortlaut der Satzung 

über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der HafenCity Universität Hamburg (HCU) vom 

12. Dezember 2018 (HCU-Hochschulanzeiger 01/2019, S. 01), in der nunmehr geltenden Fassung 

unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 21. Mai 2026 (HCU-Hochschulanzeiger 5/2026, S. 

43), bekannt. 

 

§ 1 

Informationspflichten der Nutzerinnen und Nutzer von Hochschuleinrichtungen 

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, Studierende, Prüfungskandidatinnen und 

Prüfungskandidaten sowie sonstige Nutzerinnen und Nutzer von Hochschuleinrichtungen 

sind verpflichtet, der HCU für die in der Anlage 1 genannten Verwaltungsaufgaben die dort 

jeweils zugeordneten personenbezogenen Daten mitzuteilen. 

(2) Zum Zweck der späteren Kontaktpflege mit ehemaligen Hochschulmitgliedern können die in 

der Anlage 1 Ziff. 1 genannten Daten verarbeitet werden. Die Löschung der Daten richtet 

sich nach § 2 iVm. mit der Satzung über Aufbewahrungsfristen und das Vernichten von 

Akten. 

 

§ 2 

Löschung von Daten 

 

(1) Die HCU hat unbeschadet der Bestimmungen über die Ablieferung von Unterlagen an 

das Staatsarchiv die nach § 1 erhobenen personenbezogenen Daten gemäß der „Satzung 

über Aufbewahrungsfristen und das Vernichten von Akten und sonstigen Dokumenten 

an der HCU“ zu löschen. 
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(2) Die nach §§ 1 und 7 erhobenen Daten werden gelöscht, sobald der mit der Speicherung 

verfolgte Zweck erreicht ist. Die Bestimmung der Artikel 16-18 der EU-

Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) über die Berichtigung, Sperrung und 

Löschung von Daten findet uneingeschränkt Anwendung. 

 

§ 3 

Akteneinsicht und Recht auf Auskunft 

 

Die oder der Betroffene hat das Recht auf Einsicht in die auf Grund von § 1 über sie oder ihn 

geführten Akten nach Artikel 15 EU-DSGVO. Akteneinsicht und Auskunftserteilung sind beim 

Präsidium zu beantragen und von diesem zu entscheiden. Die Gründe für die Versagung der 

Auskunft sind aktenkundig zu machen. 

 

§ 4 

Daten für Zwecke der Hochschulstatistik 

 

Die HCU kann von den in der Anlage 1 zu § 1 aufgeführten personenbezogenen Daten diejenigen 

für Zwecke der Hochschulstatistik verwenden und der zuständigen Behörde übermitteln, welche 

in der entsprechenden Spalte der Anlage 1 (Hochschulstatistik) mit einem Kreuz (x) 

gekennzeichnet sind. 

 

§ 5 

Maschinenlesbarer Studierendenausweis 

 

(1) Die HCU gibt für alle Studierende zum Nachweis der Mitgliedschaft an der Universität bei der 

Immatrikulation und Rückmeldung einen Studierendenausweis aus. Die Gültigkeit des 

Studierendenausweises beträgt jeweils ein Semester. 

(2) Der Studierendausweis stellt optisch lesbar folgende Daten dar: 

• Name, Vorname und Namenszusätze 

• Matrikelnummer 

• Ausweisnummer 
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• Gültigkeitsdauer des Semestertickets 

• Lichtbild 

• Bibliotheksnummer / Barcode 

• Gültigkeit des Studierendenausweises 

(3) Der Studierendenausweis wird in Form eines mobilen, personenbezogenen 

Datenverarbeitungssystems (einer multifunktionalen Chipkarte) ausgegeben. Die 

maschinenlesbaren Studierendenausweise werden außerdem zu folgenden Zwecken eingesetzt: 

• Fahrausweis für den Hamburger Verkehrsverbund (optisches bzw. elektronisches 

 Semesterticket) 

• Bibliotheksausweis für das Medienzentrum der HCU sowie für die Bibliotheken der 

 Hamburger Hochschulen 

• Nutzung der Multifunktionsdrucker der HCU 

• Nutzung der Angebote des Studierendenwerks Hamburg als elektronische Geldbörse 

(4) Mobile, personenbezogene Datenverarbeitungssysteme können darüber hinaus für weitere 

Zwecke eingesetzt werden, die der Studierendenorganisation dienen. Hierüber sind die 

Studierenden zu informieren (z.B. Anmeldung für bestimmte Arten von Lehrveranstaltungen (u.a. 

Labore, Praktika), Abfrage von Gebühren- und Beitragskonten). Mit ihnen können außerdem 

Funktionen zur Benutzung öffentlicher oder nichtöffentlicher Stellen ausgeführt werden, wenn 

die Freiwilligkeit dieser Nutzungen sichergestellt ist. Im Datenspeicher des mobilen 

Datenverarbeitungssystems werden als personenbezogene Daten folgende Daten gespeichert: 

• Chipseriennummer 

• Matrikelnummer 

• Gültigkeitsdauer  

• Bibliotheksnummer 

• Zutrittsnummer (Zugangsberechtigung) 

• Daten für die bargeldlose Bezahlung in der Infrastruktur des Studierendenwerks Hamburg 

• Personenkennziffer 
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• Berechtigungen Hamburger Verkehrsverbund 

• Projektnummer Zutrittskontrolle 

(5) Der Studierendenausweis wird von der für die Immatrikulation zuständigen Stelle der HCU 

oder einer von ihr beauftragten Stelle ausgestellt. Melden der Karteninhaber oder die 

Karteninhaberin den Verlust des Studierendenausweises, stellt die ausgebende Stelle sicher, dass 

dieser für die hochschulbezogene Nutzung elektronisch gesperrt wird. Für das Erstellen des 

Studierendenausweises wird bei der Immatrikulation und Rückmeldung ein Lichtbild verlangt. 

Eine Verwendung des Lichtbilds zu einem anderen Zweck ist ohne eine schriftliche Einwilligung 

des Studierenden nicht zulässig. 

(6) Die oder der Studierende kann jederzeit Auskunft über die durch das mobile 

personenbezogene Datenverarbeitungssystem aktivierten personenbezogenen 

Datenspeicherungen verlangen. 

 

§ 6 

Sicherer Einsatz von multifunktionalen Chipkarten 

 

(1) Jede Kommunikation zwischen dem mobilen personenbezogenen Datenverarbeitungssystem 

(wie in § 5 und § 6 beschrieben) und Lesegeräten setzt die gegenseitige Authentisierung der 

beiden Systeme mit kryptografischen Mitteln voraus. Die Kommunikation muss für die nutzende 

Person erkennbar sein. Dies gilt insbesondere, wenn durch diese Kommunikation eine 

Datenspeicherung ausgelöst wird. 

(2) Die zur Gewährleistung der Datensicherheit nach Artikel 32 EU-DSGVO zu ergreifenden 

technisch-organisatorischen Maßnahmen sind schriftlich festzuhalten. Insbesondere ist 

sicherzustellen, dass bei der freiwilligen Nutzung der Chipkarte für Funktionen außerhalb der 

Hochschule von diesen Stellen ausschließlich nur diejenigen Daten gelesen werden können, die 

zur Abwicklung dieser Verfahren erforderlich sind. 
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§ 7 

Informationspflichten des wissenschaftlichen Personals 

 

(1) Angehörige des wissenschaftlichen Personals der HCU sind verpflichtet, 

der Hochschule diejenigen personenbezogenen Daten mitzuteilen, die zur Beurteilung der Lehr– 

und Forschungstätigkeit, des Studienangebots und des Ablaufs von Studium und Prüfungen, für 

Planungs- und Organisationsentscheidungen, zur Erfüllung des Gleichstellungsauftrages 

erforderlich sind. 

Welche Daten im Einzelnen erhoben und verarbeitet werden dürfen ergibt sich aus Anlage 2 

dieser Satzung. 

(2) Die in der Anlage 2 bezeichneten Daten werden im Wesentlichen durch Auswertung 

bereits bestehender Verfahren erhoben. Auswertungsverfahren sind grundsätzlich in 

pseudonymisierter Form, z.B. durch das Aggregieren von Daten durchzuführen. Bei allen 

Verfahren sind die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt nach Beschluss des Senats der HCU am 12.12.2018 in Kraft. 

Gleichzeitig treten sowohl die „Satzung zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten an der HafenCity Universität Hamburg (HCU)“ vom 09. April 

2008 als auch die „Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten an der HafenCity Universität Hamburg (HCU)“ 

vom 11. Dezember 2013 außer Kraft. 
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Anlage 1 zur „Satzung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der HafenCity Universität Hamburg“ 
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50 Mittwoch, 03.06.2026 HCU-Hochschulanzeiger 5/2026 

 

 

 

 



51 Mittwoch, 03.06.2026 HCU-Hochschulanzeiger 5/2026 

 

 

 

 



52 Mittwoch, 03.06.2026 HCU-Hochschulanzeiger 5/2026 
 

 

Anlage 2 der Satzung über die Erhebung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten gem. § 111 HmbHG 

 

09. April 2008 

 
 

1. Forschungstätigkeit 

 
1.1 Publikationen 

1.2 Herausgabe von Schriftenreihen und Zeitschriften 

1.3 wissenschaftliche Vorträge 

1.4 Organisation von wissenschaftlichen Kongressen/Tagungen 

1.5 Teilnahme an Kongressen, Tagungen und Seminaren 

1.6 Mitwirkung an nationalen und internationalen Lehr- oder Forschungskooperationen 

1.7 Wahrnehmung wissenschaftlicher Aufgaben in Forschungseinrichtungen 

1.8 Gutachtertätigkeiten, einschließlich Anzahl der Gutachten in Berufungsverfahren 

1.9 forschungsorientierte Beratertätigkeit in Industrie, Wirtschaft oder anderer Öffentlichkeit 

1.10 eingeworbene Drittmittel 

1.11 Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Vereinigungen 

1.12 Tätigkeiten als Gastprofessor und –dozent 

1.13 erhaltene Preise und Ehrungen, 

1.14 angemeldete Patente 

 

 
2. Lehrtätigkeit, Studienangebot und Prüfungen 

 
2.1 Angaben zur Lehre nach Art und Umfang der Lehrveranstaltungen 

2.2 Zahl und Status (Hauptfach / Nebenfach) der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

angebotener Lehrveranstaltungen 

2.3 besondere Lehraufgaben (z.B. Ringvorlesung) 

2.4 Tätigkeiten in der Studienberatung 

2.5 Tätigkeiten in der Studienreform 

2.6 Art und Anzahl abgenommener Prüfungen 

2.7 Promotionen, Habilitationen 

2.8 Zahl, Art und gegebenenfalls Benotung der ausgegebenen Leistungsnachweise 

2.9 Teilnahme an Berufungsverfahren 

2.10 Beteiligung an universitären Partnerprogrammen 

2.11 Betreuung von Stipendiaten und anderen Qualifizierungsmaßnahmen für den wiss. Nachwuchs 
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3. Zum Gleichstellungsauftrag 

 
 

3.1 Lehrangebote oder Forschungsvorhaben/-projekte mit Genderthematik 

3.2 Wahrnehmung einer Mentorinnen-/Mentorenfunktion für Nachwuchswissenschaftlerinnen 

3.3 besondere  Betreuungsleistungen  für Studentinnen 

3.4 Initiierung von Schülerinnen- und Schülerprojekten 

3.5 Teilnahme an Weiterbildungsangeboten zur Gleichstellungsthematik und/oder Gendertrainings 

3.6 Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte/r 
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